
Antrag Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

17/SVV/0774

öffentlich
Betreff:
Geschwindigkeitsbegrenzung Tempo 30 in der Georg-Herrmann-Allee

Erstellungsdatum 05.10.2017
Eingang 922:

Einreicher: Fraktionen SPD, CDU/ANW

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

08.11.2017 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob und ggf. mit welchen Folgen die 
Geschwindigkeitsbegrenzung „Tempo 30“ auf die gesamte Georg-Herrmann-Allee in Bornstedt 
ausgedehnt werden kann. Dafür nötige verkehrsplanerische bzw. konzeptionelle Voraussetzungen 
sind unter den Fachkollegen im Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr abzustimmen. 
Der Stadtverordnetenversammlung ist im Januar 2018 zu berichten.

gez. P. Heuer   M. Finken
Fraktionsvorsitzende/r
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Laut Antwort auf die Kleine Anfrage 17/SVV/0666 ist das beantragte Vorgehen grundsätzlich möglich.
Die Georg-Herman-Allee nördlich der Kiepenheuerallee ist seit Errichtung im Vorfeld der BUGA 2001 
Tempo-30-Zone; der südliche Teil Richtung Pappelallee nicht.
Das begründet sich aus der vorliegenden städtischen Bauleit-und Verkehrsplanung, die auf der einen 
Seite, der bis dato nahezu unbewohnten Seite, Tempo 30 vorsieht, auf der anderen, eng bebauten 
Seite, nicht. 
Die Georg- Hermann-Allee ist seit Errichtung der Grundschule, seit Fertigstellung des Campus der 
Hochschule und im Zuge der im Umfeld stetig fortschreitenden Wohnbebauung eine viel von 
Fußgängern und Radfahrern genutzte innerstädtische Straße geworden. Ihr südlicher Bereich ist Teil 
des Schulwegs zur Grundschule Im Bornstedter Feld.
Die wachsende Stadt stellt wachsenden Anforderungen. Dazu gehört auch die Überprüfung und 
Anpassung von Fachplanungen wenn nötig bzw. die praktische Ergänzung von vorhandenen 
Planungen und damit auch, ob im Zuge der Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes Verkehr 
eine Ausweitung dieses Tempo-30-Bereichs realisiert wird oder als Ergänzung zum STEK Verkehr. 
Das soll unbürokratisch geklärt und dann umgesetzt werden.


